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§ 19 KJH-G
 KJH-G - Kinder- und Jugendhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.09.2025

(1) Die Landesregierung hat Hilfe zur Erziehung zu gewähren, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder die Eltern

oder die sonst mit der P5ege und Erziehung betrauten Personen von sich aus eine solche Hilfe in Anspruch nehmen

wollen, um einer Kindeswohlgefährdung vorzubeugen.

(2) Hilfe zur Erziehung wird als Unterstützung der Erziehung (§ 20) oder als volle Erziehung (§ 21) aufgrund einer

Vereinbarung (§ 22) oder aufgrund einer gerichtlichen Verfügung oder bei Gefahr in Verzug (§ 23) gewährt.

In Kraft seit 01.10.2013 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kjh-g/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/kjh-g/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/kjh-g/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/kjh-g/paragraf/23
file:///

	§ 19 KJH-G
	KJH-G - Kinder- und Jugendhilfegesetz


